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ken Frutolfs von Mic:helsberg (aus Jena) sowie Sigeberts von Gembloux (aus 
Brüssel), aber auch Weltkarten und Totenbüc:her. Der wohlausgestattete, von 
Anton L e g n er herausgegebene Katalog, der auc:h darstellende Beiträge ent­
hält, ist damit in der Abfolge seiner Einzelbesc:hreibungen geradezu ein quel­
lenkundlic:hes Kompendium zum Zeitalter des Investiturstreits geworden. 

R.S. 

Investiturstreit und Reic:hsverfassung, hg. von Josef F 1 e c k e n s t ein 
(Vorträge und Forsc:hungen 17) Sigmaringen [1973], Jan Thorbecke Verlag, 
460 S., DM 68. - Dieser Band vereinigt 17 Referate der Tagungen des Kon­
stanzer Arbeitskreises aus den Jahren 1968 und 1969, die sic:h in erster Linie 
mit den politischen Ereignissen von 1076/77, der monastisc:hen Reform und 
ihrer Verbindung mit dem Adel und dem Reformpapsttum befassen: Willi­
bald S a u er 1 ä n der , Cluny und Speyer (S. 9-32), betont, daß die dritte 
Klosterkirc:he von Cluny und der Speyrer Dom zwar gleidtzeitig, aber in ver­
sdtiedner Absidtt erbaut wurden. In der Klosterkirdie von Cluny erreidtte die 
monumentale monastisc:he Ardtitektur ihren Höhepunkt, die Ausmaße des 
Speyrers Doms seien aus dem Bestreben der Salier zu erklären, eine großartige 
Grabstätte für ihr Haus zu erric:hten. - Helmut B e u m a n n, Tribur, Rom 
und Canossa (S. 33-60), tritt nac:h erneuter Prüfung der vielbehandelten 
Quellen für die Ec:htheit der Oppenheimer Promissio Heinric:hs IV. ein und 
versuc:ht zu zeigen - was bisher von der Forsc:hung zu wenig berücksic:htigt 
wurde -, daß die nur zögernd unternommene Reise Gregors VII. nac:h 
Deutsc:hland die Fürstenopposition zur Versc:hiebung des Augsburger Geric:hts­
tages vom 6. 1. auf den 2. 2. 1077 zwang. Dieser vierwöc:hige Aufsc:hub habe 
Heinric:h IV. die Möglic:hkeit versc:hafft, seine Canossafahrt durc:hzuführen 
(zur gegenteiligen Ansidtt von Ed. H I a w i t s c h k a vgl. unten S. 285). In 
Canossa stellte sic:h nic:ht die Frage der Wiedereinsetzung Heinric:hs IV. in sein 
Königtum, sondern es ging um die Behandlung des exkommunizierten Kl>nigs, 
ein pastorales Problem, das durc:h die Absolution beseitigt wurde. Damit war 
das Konzept der Fürstenopposition für die Absetzung Heinric:hs IV., das auf 
dem Konflikt zwisc:hen König und Papst beruhte, gründlic:h verdorben. -
Walter SchI es in g er, Die Wahl Rudolfs von Sc:hwaben zum Gegenkönig 
1077 in Forc:hheim (S. 61-85), ordnet im Gegensatz zu F. Rörig die Forc:h­
heimer Wahl als eine reguläre Königserhebung in die Reihe der Königswahlen 
ein, bei der nur das Versprec:hen Rudolfs, auf die Sohnesfolge zu verzic:hten, 
ein neuartiges Element darstellte. - Hermann J a k o b s, Rudolf von Rhein­
feiden und die Kirc:henreform (S. 87-115), behandelt Rudolf als herausra­
gende Persönlic:hkeit einer der Kirc:henreform zugewandten Adelsgruppe, die 
durc:h die Verbreitung der consuetudines aus Fruttuaria und Cluny in ihren 
Klöstern und durc:h Versuc:he, eigene weitergehende Rec:hte gegenüber dem 
Königtum durc:hzusetzen, gekennzeic:hnet ist. - Josef F I e c k e n s t e i n, 
Hofkapelle und Reic:hsepiskopat unter Heinric:h IV. (S. 117-140), skizziert 
in Weiterführung seiner Untersudlungen in der Tellenbac:h-Festsdtrifl: (vgl. 
DA 25, 239), wie in den Jahren nac:h 1077 die Hofkapelle ihre alte Funktion, 
Bindeglied zwisc:hen dem König und der Reic:hskirc:he zu sein, verliert und 
wie der Kaiser nac:h 1084 durc:h eine gesc:hmeidigere Politik die Hofkapelle 
wieder zu einem wic:htigen Instrument königlic:her Kirc:henpolitik mac:hte. -
Elmar Wad 1 e, Heinric:h IV. und die deutsc:he Friedensbewegung (S. 141-
173), beschreibt die Friedensordnungen der Jahre 1082-1105, in deren Mittel­
punkt der Mainzer Reic:hsfriede von 1103 steht. Während die Friedensgesetz­
gebung zwisc:hen 1082 und 1103 in der Regel von Anhängern der Reform und 
Gegnern Heinrichs IV. vertreten wurde und regional begrenzt war, wurde die 




